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Bericht 

des Justizausschusses 

i!.ber die Regierungsvorlage (70 der Beilagen): 
Ubereinkommen über die Angabe von Fa
miliennamen und Vornamen in den Perso-

nenstandsbüchern 

Das vorlieg,ende ühel'einkommen ist von der 
Invernationalen Kommission für das Zivilstarrds
wesen au~gearheitet worden. Es s·etzt sich zum 
Ziel, die einheitliche- Schreibung des Namens 
einer P,erson in allen Vertragsstaaten zuerrei
chen. Die Schwierigkeiten dabei liegen darin, 
daß fremde Schriftzeichen oft nicht buchSItJahen
g,etreu, sondern pholl1<enisch übertr,agen, daß 
Buchstaben, die in der Schr,ift des hetreffenden 
Landes nicht bekannt sind, durch andere er
s,e,tzt werden oder daß man d,iaknitische Zeichen 
wegläßt oder falsch .g'etzt. 

Das über,einkommen 'steht zwilSchen der Bun
desrepublik Deutschland und der Türkei bel1eits 
seit länger;er Zeit in Kraft. 

Der Justizaussch'llß hat das g,eg,enständEche 
übereinkommen ,in seiner Sitzung am 16. Jän-

Elisabeth Schmidt 

Berich tersta tter 

ner 1980 in Verhandlung genommen. Nach einer 
Debatte, an der sich der Abgeordnete Dr. Li
c haI und der Ausschußobmann Ahgeordneter 
Dr. B r 0 e s i g k e beteiligten, wurde einstimmig 
beschlossen, dem Hohen Hause die Genehmigung 
des Abschlusses dieses übereinkomme:.l;; zu emp
fehlen. 

Weiters war der Jus,tJizausschuß der Meinung, 
daß im vorliegenden Fall die Erlasmngej,nes 
besonder,en Bundesgesetzes im Sinne des Art. 50 
Abs. 2 B~VG zur überfühl"Ung' des, Vertrags
inhaltes in die innenstaatlich'e RJechtsorlinung ent
behrlich :ist. 

AI.s Ergebnis seiner Beratung stellt der Justiz
auslschuß ,somit den An t rag, der :r'hbionalrat 
wolle beschEeßen: 

Der Absch1ußdes übeHlinkommem: über die 
Angabe von Familiennamen und Vomamen in 
den Personenstandsbüch'ern (70 der Beilagen) 
wird genehmigt. 

Wien, 198001 16 

Dr. Broesigke 

Obmann 
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